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§ 3 Oö. PolStG § 3
 Oö. PolStG - Oö. Polizeistrafgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.08.2025

(1) Wer ungebührlicherweise störenden Lärm erregt, begeht eine Verwaltungsübertretung. (Anm.: LGBl.Nr. 90/2013)

(2) Unter störendem Lärm sind alle wegen ihrer Dauer, Lautstärke oder Schallfrequenz für das menschliche Emp;nden

unangenehm in Erscheinung tretenden Geräusche zu verstehen.

(3) Störender Lärm ist dann als ungebührlicherweise erregt anzusehen, wenn das Tun oder Unterlassen, das zur

Erregung des Lärmes führt, gegen ein Verhalten verstößt, wie es im Zusammenleben mit anderen verlangt werden

muß und jene Rücksichtnahme vermissen läßt, die die Umwelt verlangen kann.

(4) Soweit dadurch ungebührlicherweise störender Lärm erregt wird, ist als Verwaltungsübertretung im Sinne des

Abs. 1 insbesondere anzusehen:

1. auf VerkehrsBächen, die nicht Straßen mit öCentlichem Verkehr im Sinne des § 1 Abs. 1 der

Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159, sind,

a) das Laufenlassen von Kraftfahrzeugmotoren bei stehendem Fahrzeug,

b) die Abgabe von Schallzeichen mittels Hupe;

2. das Befahren von Toreinfahrten, Hausvorplätzen, Höfen von Wohnhäusern, Parkplätzen und sonstigen

GrundBächen - soweit es sich hiebei nicht um Straßen mit öCentlichem Verkehr handelt - mit Kraftfahrzeugen bei

laufenden Motoren;

3. die Benützung von Rundfunk- und Fernsehgeräten, Lautsprechern und sonstigen Tonwiedergabegeräten.

(Anm: LGBl. Nr. 94/1985)
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